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Einleitung

A. Anlass und Ziel der Untersuchung

Nachdem Kulturstaatsministerin Grütters 2015 die Novellierung des Kultur-
schutzgesetzes ankündigte und ein inoffizieller, unautorisierter Entwurf eben jener
Novelle die Runde machte, gab es ein zwar zu erwartendes, in dieser Größe und
Vehemenz dann aber wohl doch überraschendes öffentliches Echo. Stein des An-
stoßes waren dabei nicht die überarbeiteten Vorschriften zur Verhinderung des
Handels mit Raubkunst. Für Aufregung sorgten allein die novellierten Regelungen
des Abwanderungsschutzes, d.h. der Vorschriften, die Einschränkungen der Ausfuhr
von Kulturgut bezwecken, das durch das Gesetz als „national wertvoll“ geschützt
wird. Von Enteignung war die Rede,1 das Ende des Kunsthandels2 und irreparable
Schäden für die gesamte Kunstlandschaft3 in Deutschland wurden prophezeit, und in
einem offenen Brief an die Kulturstaatsministerin verglichen namenhafte Galeristen
ihre Behandlung mit der jüdischer Sammler durch die Nationalsozialisten.4 An-
geblich soll noch vor Verabschiedung des Gesetzes Kunst im Wert von einer Mil-
liarde Euro das Land verlassen haben.5 Dem reformierten Abwanderungsschutz
wurde eine Ausweitung staatlicher Kontrolle zur Befriedigung eines „explodieren-

1 Raue, Und das soll keine Enteignung sein?, in: Tagesspiegel, 13.07.2015, abrufbar unter:
https://www.tagesspiegel.de/kultur/peter-raue-zum-neuen-kulturgutschutzgesetz-und-das-soll-
keine-enteignung-sein/12045352.html, zuletzt abgerufen am 29.08.2020.

2 Karich, „Kunsthändler sind keine skrupellosen Geldmacher“, in: Die Welt, 13.07.2015,
abrufbar unter: https://www.welt.de/kultur/kunst-und-architektur/article143910131/Kunsthaend
ler-sind-keine-skrupellosen-Geldmacher.html, zuletzt abgerufen am 29.08.2020.

3 Ohne Autor, Nur Angela Merkel kann unsere Kultur noch retten, Meinung, in: Die Welt,
27.11.2015, abrufbar unter: https://www.welt.de/kultur/kunst-und-architektur/article149322
805/Nur-Angela-Merkel-kann-unsere-Kultur-noch-retten.html, zuletzt abgerufen am 29.08.
2020.

4 Maak, Kunst der Panikmache, in: FAZ, 16.07.2015, abrufbar unter: https://www.faz.net/
aktuell/feuilleton/kunst/kulturgutschutz-panikmache-und-missverstaendnisse-13704676.html,
zuletzt abgerufen am 29.08.2020.

5 Ohne Autor, Nur Angela Merkel kann unsere Kultur noch retten, Meinung, in: Die Welt,
27.11.2015, abrufbar unter: https://www.welt.de/kultur/kunst-und-architektur/article149322
805/Nur-Angela-Merkel-kann-unsere-Kultur-noch-retten.html, zuletzt abgerufen am 29.08.
2020.
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den Bedürfnis[ses] nach ,nationaler Identität‘“ vorgeworfen, in einer Zeit, in der man
den Nationalismus bereits überwunden wähnte.6

Interessant und besonders pikant war dabei, dass sich in den Chor der Kritiker
nicht nur Kunstsammler und -händler, die vor allem um ihr Eigentum und Geschäft
bangten, sondern auch Kunstschaffende (und, im Falle von Mayen Beckmann, auch
Erben von Kunstschaffenden) einreihten. Es waren insbesondere die Reaktionen von
Uecker, Richter und Baselitz, die die Debatte weiter anheizten und die Kritiker zu
legitimieren schienen. Während den Sammlern und Händlern schnell unterstellt
wurde, den intrinsischen Wert der Kunst zu verkennen,7 so konnte der gleiche
Vorwurf wohl kaum an die Künstler gerichtet werden, die die Werke erst erschaffen
haben. Die Befürworter desGesetzes und allenvoranGrütters versuchten dieDebatte
hier vielmehr dadurch zu entschärfen, dass sie die Bedeutungslosigkeit des Geset-
zesentwurfs für zeitgenössische Kunst und damit auch für deren Urheber unter-
strichen.8 Und man wird in Anbetracht des fertigen Gesetzes ohne weitere Um-
schweife feststellen müssen, dass die Rücknahme von Leihgaben – so, wie von
Baselitz und Mayen Beckmann angedroht und teilweise auch durchgeführt9 – aus
Furcht vor einem anfangs kursierenden Gerücht, Kunstwerke, die länger als fünf
Jahre an staatliche Museen geliehen wurden, sollten automatisch „nationales Kul-
turgut“ werden, aufgrund der zurückhaltenden Regelung des § 6 Abs. 2 KGSG10 im
Nachhinein unberechtigt waren.

6 Schmidt, Wer wir sind, soll uns die Kunst sagen, in: Zeit Online, 12.11.2015, abrufbar
unter: https://www.zeit.de/2015/44/kulturschutzgesetz-raubkunst-kunst-fluechtlinge-nationali
taet, zuletzt abgerufen am 29.08.2020.

7 So etwa Maak, der eine Infobroschüre, in der konstatiert wurde, dass die Motive des
Kunstsammelns „von Kunst als Investitionsgegenstand und Anlageentscheidung bis hin zur
kunsthistorisch-strategischen Ergänzung und Arrondisierung der Privatsammlung“ reichten,
damit kommentiert, dass man wohl niemandem „Leidenschaft und Freude an den Werken“
vorschreiben könne,Maak, Diese Debatte lässt keinen Platz für Verhältnismäßigkeit, in: FAZ,
02.12.2015, abrufbar unter: https://www.faz.net/aktuell/feuilleton/kunstmarkt/kulturgutschutz-
kein-platz-fuer-verhaeltnismaessigkeit-13943102.html, zuletzt abgerufen am 29.08.2020.

8 So Grütters etwa bereits im Interview bei Kilb/Maak, Eigentum verpflichtet – auch
Kunsteigentum, in: FAZ, 07.07.2015, abrufbar unter: https://www.faz.net/aktuell/feuilleton/
kunst/monika-gruetters-im-interview-zum-kulturschutzgut-gesetz-13688258.html, zuletzt ab-
gerufen am 29.08.2020.

9 Maak, Kunst der Panikmache, in: FAZ, 16.07.2015, abrufbar unter: https://www.faz.net/
aktuell/feuilleton/kunst/kulturgutschutz-panikmache-und-missverstaendnisse-13704676.html,
zuletzt abgerufen am 29.08.2020; Machowecz, Wo ist der Ausweg?, in: Zeit Online, 23.07.
2015, abrufbar unter: https://www.zeit.de/2015/30/baselitz-albertinum-dresden-euro-thomas-
bayrle, zuletzt abgerufen am 29.08.2020; Ohne Autor, Der Baselitz ist weg!, in: FAZ, 17.07.
2015, abrufbar unter: https://www.faz.net/aktuell/feuilleton/kunst/dresdner-kunstsammlungen-
verlieren-baselitz-bilder-13707322.html, zuletzt abgerufen am 29.08.2020.

10 Gesetz zum Schutz von Kulturgut (Kulturgutschutzgesetz – KGSG) vom 31. Juli 2016
(BGBL. I S. 1914). Nach § 6 Abs. 2 KGSG gilt Kulturgut in einer öffentlich-rechtlichen
Einrichtung nur mit Zustimmung des Verleihers oder Deponenten und auch nur für die Dauer
des Leih- oder Depositalvertrags als nationales Kulturgut.
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Interessant bleiben hingegen einige der anderen Reaktionen, die im großen Sturm
der Entrüstung beinahe unterzugehen drohten. So sagte Richter im Hinblick auf das
Gesetz in einem Interview etwa:

„Da gibt es mehrere Aspekte. Erstens: Es ist ein Eingriff in die Freiheit. Niemand hat das
Recht mir vorzuschreiben, was ich mit meinen Bildern mache. Zweitens: Ich denke in der
Kunst nicht national. Die Welt ist zusammengewachsen.“11

Und Uecker führte seinerseits in einem Interview aus:

„Das künstlerische Werk ist für mich Ausdruck, um nationale Grenzen zu überwinden und
kulturelle Annäherung voranzutreiben. Das war und ist mein Bestreben als Künstler: die
Überwindung von nationalen Begrenzungen. Der inhaltliche Impuls schöpft sich aus dem
künstlerischen Willen, das nationalistische Erbe des vergangenen Jahrhunderts zu über-
winden.“12

Wenn Richter von der Freiheit spricht, mit seinen Bildern zu machen, was er
möchte, someint er wohl nicht nur die Freiheit des Eigentümers, über sein Eigentum,
sondern vor allem auch die Freiheit des Urhebers, über sein Werk zu verfügen.
Ebenso wie Uecker bringt er zum Ausdruck, dass der schöpferische Gehalt seiner
Werke dem (scheinbaren) Gesetzeszweck des Kulturgüterschutzes zuwiderliefe.

Zwar wartet das fertige Gesetz – neben dem § 6 Abs. 2 KGSG – noch mit einigen
weiteren Regelungen auf, die seine Bedeutung für Urheber stark einschränken. War
im ersten Entwurf für die Genehmigungspflicht der Ausfuhr von Bildern und Ge-
mälden im § 24 Abs. 2 KGSG noch ein Mindestalter des Werks von 50 Jahren an-
gesetzt, so ist diese Grenze über 70 Jahre im ersten offiziellen Referenten-Entwurf
auf nunmehr 75 Jahre angewachsen. Ferner sieht § 7 Abs. 1 S. 2 KGSG vor, dass
Werke lebender Urheber oder Hersteller nur mit deren Zustimmung in eine Liste
national wertvollen Kulturguts eingetragen werden dürfen.

Und dennoch bleibt ein fader Beigeschmack. In der Tat wurde in der juristischen
Fachliteratur ausführlich das Spannungsfeld zwischen Sacheigentum und Kultur-
güterschutz problematisiert und diskutiert. Kaum Aufmerksamkeit fand hingegen
bisher das Beziehungsgeflecht, in dem sich Urheberrecht und Kulturgüterschutz13

gegenüberstehen.14 Das verwundert, wird doch insbesondere in der urheberrechtli-
chen Literatur gerne die kulturelle Bedeutung des Urheberrechts unterstrichen, das
als zentrales zivilrechtliches Schutzinstrument der kulturell Tätigen inBezug auf ihre

11 Glaner, GerhardRichter: Zieht auch er seine Bilder aus Dresden ab?, Interview, in: tag24,
13.07.2015, abrufbar unter: https://www.tag24.de/nachrichten/kuenstler-gerhard-richter-bilder-
entnahme-8742, zuletzt abgerufen am 29.08.2020.

12 Ohne Autor, „Die Regulierungswut führt zu Protestpotenzial“, in: Welt, 15.07.2015,
abrufbar unter: https://www.welt.de/kultur/kunst-und-architektur/article144018783/Die-Regulie
rungswut-fuehrt-zu-Protestpotenzial.html, zuletzt abgerufen am 29.08.2020.

13 Siehe zum Begriff „Kulturgüterschutz“ Kapitel 2 B. I.
14 Siehe hierzu unten Forschungsstand, B. II.
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